
Abteilunqsordnung.

der Abteilung Tennis
i-m Sportverein Unterstadion e.V.

Präanbe7

Die Abteilung Tennis ist eine Abteifung des SporLvereins Unterstadion
e.V. Sofern hj-erin keine anderen Regelungen getroffen sind, gelLen die
Bestimmungen der Satzung des Hauptvereines.

Die Tennisabteilung unterwirft sich der Satzung des Gesamtvereines.

§ 1 Zweck des Vereins

Zweck der Abteilung Tennis im Sportverein UntersLadion e.V. ist die
FÖrderung des Tennissports durch Verbanciswettkämpfe, Vereinswettkämpfe
und Turniere sowie durch den Spielbetrieb der Abtellungsmitglleder.
Ferner dient der Verein der Pflege der Kameradschaft.

§ 2 M:itgliedschaft

Mitglied in der A-bteitung Tennis des Sporlvereins Unterstadion e.V. kann
werden:

i. tr{er Mitglied im Hauptverein ist

2. Wer nach schriftlichem Antrag und Zustimmung des Abteilungsaus-
schusses mit einfacher Mehrheit in die Abteilung aufgenomnlen, tn,ird.

3. i{er vo.l-ljährig ist oder, wenn bei }4inderjährigen der gesetzliche
Vertreter seine Zustimmung auf dem Antrag auf Mitgliedschaft
erteilt haL.

4 " Der Abteilungsausschuss kanrr bei Bedarf einen Aufnahmestop für neue
Mitgiieder erlassen.
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se:.ne Mitgliede:: nach folgenden Krir,er:jer-r:

a) \zo11jährige Mitglieder
vo1l j ähriqe l.{itglieder sind a,i r e M: tgli-eder, d-re her Eeginn des
Geschäftsjahres das 18. Lebens-1ahr vollendet haben.

b) jugenciliche Mitqlieder
Jugendliche Mitqlieder sirrd alle Mitglleder, die bei Beginn des
Geschäftsjahres das 18" Lebensjahr noch nicht vollendet hab,en.

c) Mitglieder in Ausbi-1dung
Mitglieder in Ausbildung sind solche Mitglieder, die sich noch
in Berufsausbi ldung befinden, ebenso wie Studenten an einer
Hoch- und Fachschule sowie Wehr- und Ersatzdienstleistende. Die
Anerkennung des Mitgliedes in Ausbildung erfolgt jeweils auf
schriftlichen Antrag gegenüber dem Abteilungsausschuss und ist
jeweils für ein Jahr gultiq.
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§ 3 Rechte und Pflichten der MJ.tgrlieder

Re:h:e :er ll---;-- ei=:
I{itglieder, ci ie oas ,,6. Lebensjahr vollendet haben, haben ein
S1-iinmrecht in der Jahreshauptversammlung und den außerordentlichen
l.{rtgl-iederversarunlungen. Mitglieder, die das 16. Lebensjahr nicht
vollendet haben, haben ein Teilnahmerecht an diesen Versammfungen,
jedoch kein Stimmrecht.
sämtliche Mitglieder haben ein Nutzungsrecht an plätzen und An-
lagen der Abteilung, die besonderen Bestimmungen der Spi-ef- und
Pfatzordnung sind hierbei zu berücksichtigen.

Pflichten der Mitgfieder
Jedes Mitglied verpflichtet sich, die Tnteressen der A-bteilung
sowie Ruf und Ansehen der Abteilung nach außen hin zu wahren.
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Die Mitgfieder anerkennen die Satzungen des
Alcteilung und beachten die Bestimmungen der
ordnung.

Die Mitglieder sind zum pfleglichen Umgang
des Sportvereins Unterstadion e.V. und der
hfl i -1-.r^ry!rrurruuu.

Hauptvereins und der
Spr-el- und PlaLz-

mit Anlagen und plätzen
Abte j lur:g Tennj s ver-

2.

Die Mitglleder verpflichten slch zur Zahlung der Aufnahmegebühr
und der Mitgliedsbeiträge sowie eventueller Umlagen.

§ 4 Er1öschen der M:itgJ.iedschaft

Die Mitgliedschaft kann erlöschen durch:

Austritt
Der Austritt eines Mitgliedes ist mindestens 4 Wochen vor Jahres-
ende schriftlich gegenüber dem Abteilungsausschuss zu erklären.

Ausschluss

Der Äbterlungsausschuss ka.nrr derr AL:sschluss eines I'rricgl-edes be-
schli eßen. Ei n Ausschluss ]rann insl:esoridere dar-rn er:f ol gen, we rrn
o;= P;1ich.er au._* § ; oieser laLZUrrL '.erleu t ,..erden - )er Aüs-
schluss eine*. Mitgliedes muss nit einer 2/3-Mehrheit Ces Abteilungs
au9s,-L--rsses bescl:-:ssen'le-dcn. Ilas auszrs-1--:-eßenJE l'{---g1-eo sefbs:
hai- gegentiber dem Abl-eilungsausschu.ss ein Errrspruchsrecht. Der
F .:rsp.ruch rst schriftlich zu beq::unden. Darrach ist übe r e rnerr
n.ög*ichen Ausschluss ein zwertes Mal abzustimmen" Bis zu dieser Ab-
stimmung ist der Ausschluss schwebend unwirksam. Wird auch bei der
zweiten Absl-immung der Ausschluss des lr{itgliedes besLimmt, so
besteht kein weiteres Einspruchsrecht.

elrai 
^h11h^r Lr urur1ulrv

Befindet sich ein Mitglied mit Zahlungen aus § 3 punkt 2 t-roLz
Mahnung in Zahlungsverzug, so kann der Abteilungsausschuss die
Streichung der Mitgtiedschaft beschließen.
Die Streichung ist nach Fristsetzung und Androhung der Streichung
nach erfolglosem F::istai:,lauf wirksam.

?



I § 5 Abteilungsbeiträgre

Fur ciie Er.fuliung cie:: Aufgaben wird ein Aufnahmebeitrag und ein
Abteilungs-Jahresbeitrag festgelegt. Die Höhe der Beiträge wird in der
Beitragsordnung festgelegt .

Die Höhe dieser Beiträge wird durch den Abtei-lungsausschuss mit einfacher
Mehrheit fesrgelegt.

Der Abt-eilungsausschuss kann bei bestimmten Vorhaben finanziefle Umlagen
festlegen. Diese Umlagen sind den Mitgliedern schriftlich zur Kenntnis zu
bringen.

Die Abteiiung Tennis führt eine ergene Kasse.

Die Beiträge sind sofort bei Jahresbeginn oder bei Bekanntgabe der
Mitgliedschaft / Umtage fätlig.

Das Mitglied ermächtigt die Abteilung Tennis, die fälligen Beiträge,
Umlagen mittels Bankabbuchung einzuziehen.

Bei unterjährigem Austritt aus cier Abteilung Tennis besteht kein Recht
auf Erstattung der anteiligen Beiträge ,/ Umlagen. fst ein Mitglied mit
Beitragszahlungen aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr in Verzug. so
kann dieses Mitglied keine Rechte gemäß S 3 dieser satzung bis züm
Eingang der Zahlung geltend machen.

§ 6 Organe der Abteilungr

1. Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung hat im 1. Quart-al des darauf folgenden
Geschäftsjahres stattzufinden. Der Termin ist mindestens eine
Vüoche vor der Hauptversammlung des Gesamtvereines zu legen. Die
Ernladunq zur Jahreshauptversammlunq muss mindestens drei Wochen
worher durch die A]:teilurrgsleitung schriftlich ausgesprochen
werden. Dre Jahreshauptversammlung muss mindestens folgende
Tagesordnurlqspunkt enthalten :

* a) Geschäftsbericht des Alcteilungsletters
b) Be::,c]'rr-s cies Kassiers und Kassenprufers
c) Bericht des Sportwarts
d) Berjcht des Jugendleiters
e j rr*iiasrung cier Abteilungsleiturig

i-r,rr:äge sind rni:-rdestens zvrei llcci-ren -.ror cler Jah::eshaupt-
versammlung schriftlich beim Abteilungsausschuss einzureichen.

2 - Ausschuss
Der Ausschuss ist jeweils bei der Jahreshauptversammlung durch
einfache Mehrheit der anwesenden vol1jährigen Mitglieder zu
wählen. Die Wahlperiode beträgt drei Jahre.

Ausschussmitgtied kann jedes volljährige MitqlieO werden. Der
Ausschuss ist? sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt
ist, beschlussfähigr idenn die einfache Mehrheit der Ausschuss-
mitglieder anwesend ist. Abstimmungen bedürfen in der Regel der
einfachen Mehrheit. Bei Stirnmengleichheit entscheidet die Stimme
des Abteilungs Lej ters.
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Dre Aufgaben der Ausschussmitqlieder sind i-m Einzelnen wie folclt:

a) Abteilungsieiter
Der Abteilungsleiter vertritt die Abteilung nach außen hin und
gegenuber dem Gesamtverein. Er beruft Jahreshauptversammlungen,
Mitglrederversarfirnlungen und Ausschusssitzungen ein.

Er führt bei diesen Sitzungen den Vorsitz und überwacht die
Ausführung der gefassten Beschlüsse.

b ) StellverLretender Abteitungsleiter
Der stellvertretende Abteilungsleiter unterstützt den Abteilungs-
Ieiter in seinen Aufgaben.

c) Kassier
Der Kassier führt eigenverantwortlich die Einanzen der Abteitung.
Er hat gegenüber dem Abteilungsausschuss vierteljährlich
Rechenschaft abzugeben. Darüber hinaus hat er jährlich bei der
Jahreshauptwersammlung einen Kassenbericht abzugeben.

d) Sporlwarc
Unter die Zuständigkeit des Sportwarts fallen ausschließlich
Spiel- und Trainingsbetrieb. Er veranstaltet die
Vereinsmeisterschaften sowie Verbands- und E.reundschaftsspiele.

e) Pl-atzwarL
Der Platzwart betreut Gebäude. Anlagen und Geräte der Abteilung
Er erarbeitet die spiel- und platzordnung und regt diese dem
Abteilungsausschuss ebenso wie eventuell erforderliche. Anderungen
zur Genehmigung vor. Der Platzwart entscheidet gegebenenfalls
über die Bespielbarkeit der plätze.
Bei seiner Abwesenheit kann jedes anwesende Ausschussmitglied uber
die Bespielbarkeit bestirnmen.

f) Schriftführer
Der Schriftführer führt dre Protokolle bei der Jahreshaupt-
versammltrng, bei ordentlichen und außerorclentlichen Mrtglieder*
versamnLlungen sowie bei Ausschusssitzungen" Daruber hinaus fuh::i
er del-r Schrifl,verkehri: der Abteit un/E" Dern Schrif -t_führer obiier;t
r.erterh-in die Ber:ichterstatturrg ube:- die A:teilungsarbeil- in der
Presse.

S; Juqerrdl e-.i ter
!er ir-rgetrd lsi 1sl: r.zeil,ritt die It-rl:eressen ie r Sugenolichen
r,f.i r-- i ^.r--.rr,9 L. qJcf .

3. Außerordentliche Mitgliederversammlung
Der Abteilungsausschuss ist jederzeit berechtigt eine außer-
ordentiiche Mitgliederversammlung einzuberufen. Für die Einfadung
gift § 6 Punkt 1 entsprechend.

Der Abteilungsausschuss ist verpflichtet, eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn diese von mindestens 25? der
votljährigen Mitglieder beantragt wird. Die Beantragung hat
sch::iftlich zu erfolgen. Die qewünschten Tagesordnunqspunkte sind auf
dem Antrag anzugeben.



§ 7 Bildung von Ausschüssen

Der Abteilungsausschuss kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Ausschüssebilden. Zu diesen Ausschüssen können alle volljährigen Miiqlieder berufen
werden.

§ 8 Satzungsänderungf

satzungsänderungen können mit einer Mehrheit von 2/3 bei der
Jahreshauptversammlung oder bei einer Mi-tgliederversammlung beschl-ossen
werden.
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